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Weil Kreditinstitute als Fremdkapitalgeber 
des Mittelstandes vor allem auf die nach-
haltige Kapitaldienstfähigkeit sowie die 
Eigenkapitalquote abstellen, halten es die 
Autoren aus Sicht der kleinen und mittle-
ren Unternehmen für wenig sinnvoll, ihre 
Jahresabschlüsse im Hinblick auf die Kre-
ditbeziehung auf IFRS umzustellen. Denn 
für bilanzanalytische Zwecke, so ihre The-
se, sind in einem IFRS-Abschluss wieder 
eine Reihe von Korrekturen vorzunehmen, 
deren Ergebnis wieder annähernd zu einer 
nach HGB erstellten Bilanz führt. Den Vor-
wurf, Banken würden von ihren Kreditneh-
mern – auch mit Blick auf Basel II – zuneh-
mend IFRS-Abschlüsse verlangen, weisen 
sie zurück. (Red.)

IFRS für den deutschen Mittelstand  
und Kreditfinanzierung

Gerhard Schorr / Karl-Friedrich Walter

Nach der bisherigen Rechtslage sind IFRS 
zwingend nur im Konzernabschluss von 
kapitalmarktorientierten Unternehmen 
anzuwenden.1) Das IASB hat die Diskussion, 
in welcher Form die IFRS auch für kleine 
und mittlere Unternehmen angewendet 
werden sollen, selbst in die Hand genom-
men und in 2004 ein Diskussionspapier zu 
IFRS für „Small and Medium-sized Entities“ 
(SME) herausgegeben.2) Im Oktober 2004 
wurde ein Unterausschuss eingerichtet, 
dessen Ausrichtung dann im Februar 2005 
eine markante Kurskorrektur erhielt, denn 
der Adressatenkreis der betroffenen Unter-
nehmen wurde in „non-publicly account-
able entities“ (NPAE) geändert.3) 

Konsultationsphase läuft

Mit einem zur Diskussion gestellten Fra-
genkatalog soll ermittelt werden, ob und 
gegebenenfalls wie die IFRS für Unterneh-
men, die zwar nicht der Öffentlichkeit zur 
Rechenschaft, wohl aber externen Adres-
saten gegenüber zur Finanzberichterstat-
tung verpflichtet sind, angepasst werden 
müssen.4) Für das Jahr 2006 ist der Entwurf 
eines Standards angekündigt worden, der 
im Jahr 2007 verabschiedet werden könn-
te.5) Am 4. August 2006 wurde die aktuelle 
Arbeitsversion des Standards, die noch 
nicht zur Kommentierung bestimmt ist, 
vom IASB veröffentlicht.6) 

Die Frage, welche Unternehmen unter die 
„SME“ fallen, wird vom IASB negativ abge-
grenzt.7) Es handelt sich um Unternehmen, 
die nicht an einem öffentlichen Markt no-
tiert sind oder die Notierung beantragt 
haben oder treuhänderisch Gelder für an-
dere Personen halten (wie zum Beispiel 
Kreditinstitute oder Versicherungen).

Hierauf basierend ist es die Aufgabe des 
jeweiligen nationalen Gesetzgebers, den 
exakten Anwendungsbereich abzugrenzen, 

wenn der SME-Standard in nationales 
Recht überführt werden soll.

Im folgenden Text soll für den relevanten 
Kreis von Unternehmen einheitlich die 
deutsche Bezeichnung „KMU“ (kleine und 
mittlere Unternehmen) verwendet werden. 
Nach der Definition des Instituts für Mit-
telstandsforschung (IfM), Bonn, handelt es 
sich um Unternehmen, die weniger als 500 
Personen beschäftigen und einen Jahres-
umsatz von höchstens 50 Millionen Euro 
erwirtschaften.8) Die Bedeutung der KMU 
zeigt sich daran, dass diese Unternehmen 
im Jahr 2003 in Deutschland 99,7 Prozent 
aller Unternehmen mit 40,8 Prozent des 
Umsatzes und 70,2 Prozent der Beschäftig-
ten stellten.9) 

Allerdings ist diese Gruppe selbst äußerst 
heterogen, da sowohl der nur örtlich tätige 

Kleinstunternehmer als auch der Mittel-
ständler erfasst wird, der bereits interna-
tional agiert, und aufgrund seiner Größe 
gegebenenfalls bereits den Kapitalmarkt 
mit Wertpapieren in Anspruch nimmt. Des-
halb können sich deutliche Unterschiede 
bei den Anforderungen an die Jahresab-
schlüsse ergeben. Denn bei größeren Un-
ternehmen sind die zu bilanzierenden 
Sachverhalte in aller Regel komplexer 
gelagert und häufig andere Finanzinstru-
mente und damit abweichende Informa-
tionsanforderungen (zum Beispiel von Ei-
genkapitalfonds) vorhanden.

Kapitalbeschaffung im Mittelstand

Die Erweiterung des Anwendungskreises 
der IFRS auf KMU wird häufig damit be-
gründet, dass sich die Möglichkeiten der 
Kapitalbeschaffung verbessern würden.10) 
Dies könnte daraus resultieren, dass die 
Adressaten des Jahresabschlusses mittels 
einer Rechnungslegung nach IFRS besser 
über die wirtschaftliche Lage des Unter-
nehmens informiert werden.

Adressaten des Jahresabschlusses bei KMU 
sind zunächst die Eigenkapitalgeber. Hun-
derttausende von kleinen bis Kleinstunter-
nehmen haben einen Inhaber oder mehrere 
Familienangehörige als Inhaber/Kapitalbe-
teiligte. Ferner sind im Mittelstand Kapi-
talstrukturen von Bedeutung, bei denen 
sich eine überschaubare Anzahl von Part-
nern zusammengeschlossen haben. Der für 
die kapitalmarktorientierten Unternehmen 
prägende Principal-Agent-Konflikt, das 
heißt die Informationsasymmetrien zwi-
schen dem angestellten Management und 
dem selbst nicht an der Geschäftsführung 
beteiligten Kapitaleigner ist hier nicht in 
dem Maße vorhanden, denn das Zusam-
menfallen von Eigentum und Management 
ist gerade eines der qualitativen Merkmale, 
das KMU auszeichnet.
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Wenn für den Kapitalanleger, der in eine 
Aktiengesellschaft am anonymen Kapital-
markt investiert, die (kurzfristige) Rendite 
seines Investments im Vordergrund steht, 
benötigt er ein Beurteilungsinstrument, 
das ihn mit entsprechenden Informationen 
versorgt. Vor diesem Hintergrund ist die 
IFRS Rechnungslegung mit ihrer Orientie-
rung an periodengerechter Erfolgsermitt-
lung, Bewertung zum Fair Value und um-
fangreichen Angaben in den Notes, nicht 
nur sinnvoll, sondern wünschenswert. 

Dagegen steht für viele Mittelständler 
eine andere Zielsetzung als die kurzfristige 
Rendite im Vordergrund, nämlich die un-
ternehmerische Tätigkeit, der Erhalt des 
Unternehmens sowie dessen langfristige 
Wertsteigerung.11) Statt eines Jahresab-
schlusses, der schwerpunktmäßig ent-
scheidungsrelevante Informationen für 
Anleger am anonymen Kapitalmarkt ver-
mittelt, wird sich der Blick vielmehr auf 
einen schlanken, konservativ aufgestellten 
Abschluss richten und eine chancenorien-
tierte, an Marktwerten ausgerichtete Bi-
lanzierung mit einer Vielzahl von Angaben 
in den Notes (im Anhang) strikt ablehnen. 
Denn für die betriebswirtschaftliche Ana-
lyse wird der Mittelständler auf Auswer-
tungen und Analysen zurückgreifen, die 
zunächst ausschließlich für den/die Inha-
ber eingerichtet sind. Eine Verknüpfung 
der Betriebsbuchhaltung mit der Finanz-
buchhaltung erscheint bis heute einer 
Vielzahl von kleinen und mittleren Unter-
nehmen weder notwendig noch effizi-
ent.12) 

Kein Eingriff in das Eigentumsrecht

Zudem will der Mittelständler eines auf gar 
keinen Fall: Dass die Konkurrenz oder eine 
für ihn nicht definier- und eingrenzbare 
Öffentlichkeit Betriebsinterna erfährt – 
dies wird vielmehr als Eingriff in das 
grundgesetzlich garantierte Eigentums-
recht empfunden.13)

Neben den Eigenkapitalgebern hat gerade 
für KMU die Fremdfinanzierung, vor allem 
durch Kreditinstitute und Lieferanten, eine 
besondere Bedeutung.14) In der Literatur 
wird häufig die These vertreten, dass diese 
Geldgeber – gerade vor dem Hintergrund 
von Basel II – eine Bilanzierung nach IFRS 
verlangen könnten.15) Ziel dieses Beitrags 
ist es aufzuzeigen, inwieweit eine Rech-
nungslegung nach IFRS von Banken ver-
langt werden soll, beziehungsweise, ob es 

sinnvoll für KMU ist, den Banken eine sol-
che Rechnungslegung anzubieten.

Informationsinteressen der  
Kreditinstitute als Fremdkapitalgeber 

Während der Principal-Agent-Konflikt auf 
der Seite der Eigenkapitalgeber bei KMU 
wenig bedeutend ist, erlangt dieser Kon-
flikt auf der Seite der Fremdkapitalgeber 
hohe Relevanz. Aufgrund von Informa-
tionsasymmetrien zwischen Unternehmer 
und Fremdkapitalgeber kann ersterer seine 
Informationsvorteile zulasten des Fremd-
kapitalgebers ausnützen. Darüber hinaus 
ist auch eine asymmetrische Verteilung 
von Chancen und Risiken gegeben: Die Ge-
winnchance des Fremdkapitalgebers ist auf 
den vereinbarten Zins beschränkt, während 
sein Verlustrisiko das gesamte eingesetzte 
Kapital umfasst. Dagegen besitzt der Un-
ternehmer als Eigentümer neben der vollen 
Gewinnchance zwar das Risiko des Total-
verlusts seines Investments, kann dieses 
Risiko jedoch durch entsprechend umfang-
reiche Fremdfinanzierung auf den Fremd-
kapitalgeber abzuwälzen versuchen. Gera-
de deshalb suchen letztere sich durch das 
Stellen von Kreditsicherheiten oder durch 
die Bereitstellung von Informationen ab-
zusichern.

Bei der Frage, ob es für Kreditinstitute 
sinnvoll ist, ihre Firmenkunden zu veran-
lassen, auf IFRS überzugehen, ist zunächst 
festzustellen, dass Kreditwürdigkeitsprü-
fung und Rating die Bonität, das heißt die 
Lage, Entwicklung und Kapitaldienstfähig-
keit eines Unternehmens erfassen wollen. 
Mit Hilfe der von der Bank eingesetzten 
Ratingverfahren wird eine Ausfallwahr-
scheinlichkeit für einen Beobachtungs-
zeitraum von einem Jahr ermittelt. Bei der 
hierzu vorzunehmenden Beurteilung durch 
eine Jahresabschlussanalyse darf die Art 
der Rechnungslegung jedoch keine Rolle 
spielen. Denn der Jahresabschluss bildet 
nur die Lage des Unternehmens ab, die je-
doch selbst unberührt davon bleibt, wel-
che Rechnungslegungsregeln angewendet 
werden.

Bei der Datenerhebung zur Durchführung 
der internen Ratingverfahren der Banken 
wird zwar häufig erfasst, welche Rech-
nungslegungsgrundsätze das zu analysie-
rende Unternehmen angewendet hat. Die-
se Information wirkt sich jedoch regel-
mäßig nicht ratingverbessernd oder 
-verschlechternd aus,16) sondern dient als 

Basis dafür, wie der Jahresabschluss zu 
analysieren ist und wie Kennzahlen gebil-
det werden können.17)

Ein Ziel der Jahresabschlussanalyse für 
Zwecke der Kreditgewährung ist die Er-
mittlung der nachhaltigen Kapitaldienstfä-
higkeit durch eine Cash-Flow-Analyse.18) 
Für die Beurteilung, ob hier IFRS-Jahresab-
schlüsse geeignet sind, ist auf zwei Punkte 
hinzuweisen.

Ermittlung der nachhaltigen 
Kapitaldienstfähigkeit

Auf der einen Seite sind die Kreditbezie-
hungen im Mittelstand oft langfristig an-
gelegt – häufig besteht die Verbindung 
eines Kunden zu seiner Bank bereits seit 
Generationen –, da gerade in Deutschland 
der langfristige Kredit eine besondere 
Bedeutung hat.19) Deshalb sind Kreditinsti-
tute bei der Ermittlung der nachhaltigen 
Kapitaldienstfähigkeit an Informationen 
interessiert, die langfristige Entwicklungen 
zuverlässig aufzeigen. Kurzfristig orientier-
te Systeme stoßen auf weniger großes 
Interesse. Wenn – wie in einer IFRS-Rech-
nungslegung – der Preis der Chance für ein 
Mehr an Informationen (zum Beispiel 
durch Bewertung zum Fair Value) deren 
größere Unzuverlässigkeit ist,20) wird der 
Kreditanalyst höheres Gewicht auf die Zu-
verlässigkeit legen.21)

Auf der anderen Seite gehen in die Berech-
nung der für die Kapitaldienstfähigkeits-
rechnung verwendeten Cash-Flow-orien-
tierten Kennzahlen bilanzielle Wertän-
derungen, die keine Zahlungsvorgänge 
auslösen (zum Beispiel bei der Fair-Value-
Bewertung), nicht ein. Im Ergebnis sind 
diese Kennzahlen weitgehend unabhängig 
von der Art der Rechnungslegung, so dass 
sie durch die Umstellung auf IFRS kaum 
beeinflusst werden.22) Deshalb ist es bei der 
Analyse eines Abschlusses, insbesondere 
aber eines IFRS-Abschlusses, durch Banken 
üblich, bestimmte Korrekturen vorzuneh-
men, zum Beispiel die Eliminierung von 
Gewinnen aus der Neubewertung von 
Sachanlagen, die Kürzung des aktivierten 
Goodwill, der aktiven latenten Steuern und 
der selbst erstellten immateriellen Vermö-
genswerte oder der Abzug der Gewinne 
aus langfristiger Fertigung. 

Es handelt sich hierbei um Werte, die ent-
weder erheblichen Ermessensspielräumen 
und damit der Gefahr der Unzuverlässig-
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keit unterliegen, und/oder für die Ermitt-
lung des Cash-Flow keine Rolle spielen, da 
den Erträgen beziehungsweise Aufwen-
dungen keine Zahlungen in derselben Perio-
de gegenüberstehen. Insoweit wird bei der 
Bilanzanalyse eine Überleitung auf eine 
(Struktur-)Bilanz vorgenommen, die sich 
einer solchen annähert, die nach HGB-Vor-
schriften erstellt wurde.23)

Zugriff auf interne Informationen

Oftmals haben Kreditinstitute als Adressa-
ten des Jahresabschlusses Zugriff auf in-
terne Informationen des Unternehmens 
(zum Beispiel monatliche oder quartalsmä-
ßige Betriebswirtschaftliche Auswertungen 
mit entsprechenden Erläuterungen), um 
sich auch unterjährig über dessen Lage zu 
informieren. Für die Analyse, ob Kapital-
dienstfähigkeit gegeben ist, stellt gerade 
bei KMU die Entwicklung des Geschäfts-
girokontos – sofern das Kreditinstitut eine 
wesentliche Bankverbindung ist – eine 
wichtige Informationsquelle dar.24) Denn 
aus der Kontoführung, in der sich die Um-
sätze als Zahlungseingänge und die Auf-
wendungen (zum Beispiel Material- oder 
Personalaufwand) als Zahlungsausgänge 
widerspiegeln, können bereits Entwicklun-
gen oder Warnsignale erkannt werden, 
lange bevor die Jahresabschlüsse über-
haupt vorliegen. 

Bei KMU dienen diese Informationen in 
vielen Fällen als primäre Informationsquel-
le des Kreditinstituts, so dass Jahresab-
schlüsse lediglich zur Plausibilisierung der 
bereits vorliegenden Informationen heran-
gezogen werden. Insoweit kommt einem 
Jahresabschluss nach IFRS nicht die Bedeu-
tung zu, die er für einen Anleger am Kapi-
talmarkt hat, der sich im Wesentlichen auf 
Jahresabschlüsse stützt. Dem Transparenz-
interesse der Kreditinstitute ist somit au-
ßerhalb des Jahresabschlusses kostengüns-
tiger Rechnung zu tragen, als dies durch 
eine Rechnungslegung nach IFRS möglich 
wäre.

Zudem ist nicht anzunehmen, dass die Art 
der Rechnungslegung die Effizienz und 
Transparenz der Beurteilung erhöht, selbst 
wenn IFRS einheitlich bei einer Vielzahl 
von Unternehmen angewendet werden.25) 
Denn ein Vergleich mit der Analyse eines 
HGB-Abschlusses zeigt, dass die komplexen 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
sowie die zahlreichen Möglichkeiten der 
Bilanzpolitik, welche die IFRS bieten, bei 

der Beurteilung eines Abschlusses sorgfäl-
tiger analysiert werden müssen sowie hö-
here Fachkenntnisse, einen vermehrten 
Zeitaufwand und damit höhere Kosten er-
fordern.26)

Wenn es derzeit keinen Anlass für Kredit-
institute gibt, eine Bilanzierung nach IFRS 
zu verlangen, könnte es trotzdem für KMU 
sinnvoll sein, freiwillig auf IFRS umzustel-
len. Denn für die Bonitätsbeurteilung spielt 
neben der Beurteilung der nachhaltigen 
Kapitaldienstfähigkeit die Eigenkapital-
quote eine große Rolle, die bei deutschen 
Unternehmen traditionell niedrig aus-
fällt.27) Eine andere Interpretation des Re-
alisationsprinzips sowie ein größerer Um-
fang der Fair-Value-Bewertung führt unter 
Umständen im Jahr der Umstellung zu 
einem Anstieg des Eigenkapitals in der 
Bilanz, in den Folgejahren jedoch gege-
benenfalls zu größerer Volatilität dieses 
Postens.28)

„Konservative“ und  
„progressive“ Bilanzierer

Wie oben bereits ausgeführt, ist aus Sicht 
eines Kreditinstituts zunächst die Zuverläs-
sigkeit der ermittelten Zeitwerte kritisch 
zu hinterfragen. Wenn eine Korrektur bei 
der Bilanzanalyse erfolgt oder gar entspre-
chende Prüfungshandlungen verlangt wer-
den, kann sich der erhoffte Vorteil schnell 
verflüchtigen oder in einen Kostennachteil 
verkehren.

Daneben ist auch die Frage der Relevanz 
zu stellen, das heißt, inwieweit eine Ver-
besserung der Eigenkapitalquote gerade 
bei den Unternehmen eintritt, die diese 
benötigen: Tendenziell dürften positive 
Auswirkungen bei so genannten „konser-
vativen“ HGB-Bilanzierern (Unternehmen, 
die alle Wahlrechte so ausnützen, dass der 
Gewinn möglichst niedrig ermittelt wird) 
eintreten, während dieser Effekt bei so ge-
nannten „progressiven“ HGB-Bilanzierern 
(Unternehmen, die alle Wahlrechte so aus-
nützen, dass der Gewinn möglichst hoch 
ermittelt wird) schwächer ausfällt bezie-
hungsweise sich sogar umkehrt.

Gerade „konservative“ Bilanzierer sind oft 
Unternehmen, deren Finanzierungsbedin-
gungen aufgrund guter Bonität gut sind, 
während die „progressive“ Bilanzierung 
häufig aus schlechten wirtschaftlichen 
Verhältnissen resultiert. Kurz gesagt: Un-
ternehmen, die eine Verbesserung errei-

chen, brauchen diese nicht, während Un-
ternehmen, die eine Verbesserung notwen-
dig hätten, diese nicht erreichen können.

Die im Durchschnitt niedrige Eigenkapital-
quote bei KMU, häufig sogar ein negatives 
Eigenkapital, haben es bisher bereits not-
wendig gemacht, stille Reserven zu ermit-
teln, damit die Bonität des Unternehmens 
zutreffend beurteilt werden kann. Der 
Kreditsachbearbeiter des Kreditinstituts 
hat in der Regel Informationen über stille 
Reserven und Lasten vorliegen bezie-
hungsweise wird sie auf Nachfrage erhal-
ten können. Selbst wenn diese Informati-
onen bei der Berechnung von Kennzahlen 
in den verwendeten Analyse- und Rating-
systemen nicht explizit erfasst sind, wer-
den sie doch bei der abschließenden Boni-
tätsbeurteilung berücksichtigt, die in die 
Kreditentscheidung mündet, so dass inso-
weit keine Rechnungslegung nach IFRS 
benötigt wird.

Da bei der Bilanzanalyse Vorjahresverglei-
che angestellt werden, führt eine gegen-
über der HGB-Bilanz verbesserte Eigen-
kapitalquote ceteris paribus nur dann zu 
einer positiveren Beurteilung, wenn auch 
eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr 
eintritt, wobei hier selbstverständlich der 
nach IFRS ermittelte Vorjahreswert und 
nicht die Eigenkapitalquote nach HGB he-
ranzuziehen ist. Zudem werden bei der Bi-
lanzanalyse Branchenvergleiche angestellt. 
Wenn eine Vielzahl von Unternehmen die 
Rechnungslegung umstellt, werden auch 
die Vergleichszahlen entsprechend verän-
dert. Eine verbesserte Eigenkapitalquote ist 
also nur dann vorteilhaft, wenn gleichzei-
tig zumindest keine Verschlechterung ge-
genüber dem Branchenschnitt auf Basis 
der IFRS eintritt.

Wenn die Hoffnung der Verbesserung des 
Ergebnisses des bankinternen Ratings da-
rauf basiert, dass mit den Maßstäben der 
Beurteilung eines HGB-Abschlusses die Ei-
genkapitalquote des IFRS-Abschlusses be-
wertet wird, stellt sich dies schnell als 
Trugschluss heraus. Denn das bei den In-
ternen Ratingverfahren der Banken not-
wendige Backtesting der Verfahren führt 
rasch zu einer Anpassung der Ratingkrite-
rien, wenn Ausfälle in größerem Umfang 
als bisher eintreten.29) Die Ratingverfahren 
werden dann neu kalibriert, so dass sie eine 
höhere Eigenkapitalquote als bei einem 
HGB-Abschluss für eine gute Ratingeinstu-
fung fordern.
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Die wesentlichen Ergebnisse des Beitrags 
können in folgenden Thesen zusammenge-
fasst werden: Kreditinstitute als Fremdka-
pitalgeber der KMU stellen bei ihrer Jah-
resabschlussanalyse vor allem auf die 
nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit sowie 
die Eigenkapitalquote ab. Hierbei kommt 
der Zuverlässigkeit der Jahresabschlusszah-
len eine besondere Bedeutung zu. Zudem 
sind für die Ermittlung der Kapitaldienst-
fähigkeit Cash-Flow-orientierte Kennzah-
len bedeutsam. Beides führt dazu, dass für 
bilanzanalytische Zwecke in einem IFRS-
Abschluss eine Reihe von Korrekturen vor-
genommen werden, deren Ergebnis eine 
Bilanz ist, die annähernd einer nach HGB 
erstellten entspricht.

Keinerlei Druck

Zusätzliche Informationen über das Unter-
nehmen (unternehmensinterne Rechnun-
gen wie Betriebswirtschaftliche Auswer-
tungen, insbesondere aber Daten der Kon-
toführung) liegen dem Kreditinstitut im 
Regelfall vor und führen zu zeitnahen In-
formationen über das Unternehmen, so 
dass (IFRS-)Jahresabschlüsse häufig nur der 
Plausibilisierung bereits vorliegender Da-
ten dienen.

Die Hoffnung, durch Bilanzierung nach 
IFRS ein verbessertes Rating aufgrund 
einer erhöhten Eigenkapitalquote zu errei-
chen, wird durch Branchen- und Zeitver-
gleiche relativiert. Zudem ist es ein Trug-
schluss zu erwarten, dass Benchmarks, die 
für die Beurteilung eines HGB-Abschlusses 
dienen, unbesehen auf die Beurteilung von 
IFRS-Abschlüssen übertragen werden.

Deshalb scheint es für KMU wenig sinnvoll 
zu sein, im Hinblick auf die Kreditbezie-
hung ihre Jahresabschlüsse nach IFRS 
aufzustellen. Damit gilt es aber mit dem 
modernen Märchen aufzuräumen, das von 
interessierter Seite gerne kolportiert wird, 
ungeachtet des minimalen Wahrheitsge-
haltes: Banken würden von ihren Kredit-
nehmern – auch mit Blick auf Basel II – zu-
nehmend IFRS-Abschlüsse verlangen. Zum 
einen kann man nur ironisch räsonieren, 
dass Basel II wohl bald für jede denkbare 
anglo-amerikanische Grausamkeit – völlig 
zu Unrecht – herhalten muss. Zum anderen 
haben erst in 2004 Vertreter aller drei Säu-
len der deutschen Kreditwirtschaft (Privat-
banken, Genossenschaftsbanken, Sparkas-
sen) auf Befragen im Finanzausschuss des 
Deutschen Bundestags mit dieser Mär auf-

geräumt und unmissverständlich erklärt, 
dass sie keinerlei Druck ausüben, den HGB- 
durch einen IFRS-Abschluss abzulösen.30)

Fußnoten
1) Die Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
(erhältlich im Internet unter www.europa.eu.int) in 
Deutschland erfolgte durch § 315a und § 325 
Abs. 2a HGB in der Fassung des Bilanzrechtsreform-
gesetzes (BilReG). Im folgenden Text wird die Be-
zeichnung „IFRS“ (International Financial Reporting 
Standards) für alle Standards des IASB verwendet, 
auch für die vor der Umbenennung erlassenen „IAS“ 
(International Accounting Standards).
2) Das Diskussionspapier des IASB „Preliminary Views 
on Accounting Standards for Small and Medium-
sized Entities“ vom 24. September 2004 ist erhält-
lich im Internet unter www.iasb.org.
3) Vgl. Zabel/Cairns, in: KoR 2005, Seite 207.
4) Der Fragenkatalog des IASB „Staff Questionnaire 
on Possible Recognition and Measurement Modifi-
cations for Small and Medium-sized Entities (SMEs)“ 
vom 5. April 2005 ist erhältlich im Internet unter 
www.iasb.org. Vgl. auch IASB, Project Update, Ac-
counting Standards for Small and Medium-sized 
Entities (SMEs) vom 25. Januar 2006, erhältlich im 
Internet unter www.iasb.org, Seite 1.
5) Zum derzeitigen Stand des Projekts vgl. Knorr/Zei-
mes, in: BB 2005, Beilage 3 zu Heft 20, Seiten 20 bis 
22; vgl. Kormaier, in: KoR 2005, Seiten 541 bis 552; 
vgl. Zabel/Cairns (Fn. 3), Seiten 207 bis 216.
6) Erhältlich im Internet unter www.iasb.org.
7) Vgl. die aktuelle Arbeitsversion des SME-Standards 
(Fn. 6), Scope 1.2.
8) Zur Definition des IfM siehe im Internet www.ifm-
bonn.de. Es handelt sich bei dieser Abgrenzung um 
eine rein quantitative Abgrenzung. Qualitative Kri-
terien, zum Beispiel die Eigentümerstruktur, die Or-
ganisation, die Rechtsform oder die Art der Ge-
schäftstätigkeit bleiben hier unberücksichtigt; vgl. 
zu diesen Kriterien: IfM, SMEs in Germany. Facts 
and Figures 2004, Bonn 2004, erhältlich im Internet 
unter www.ifm-bonn.de, Seiten 1 bis 2. 
9) Die statistischen Daten sind erhältlich im Internet 
unter www.ifm-bonn.de.
10) Vgl. BDI/Ernst&Young, Rechnungslegung im Um-
bruch, erhältlich im Internet unter www.ey.com, 
Seiten 26 bis 30. Vgl. DIHK/PwC, International Fi-
nancial Reporting Standards (IFRS) in mittelständi-
schen Unternehmen, erhältlich im Internet unter 
www.dihk.de, Seiten 17 bis 18. Vgl. Ernst&Young, 
IAS/IFRS Umstellung: Kulturelle Revolution statt 
einfacher Konvertierung, erhältlich im Internet un-
ter www.ey.com, Seiten 25 bis 26. Vgl. IDW, Interna-
tionalisierung der Rechnungslegung im Mittelstand, 
erhältlich im Internet unter www.idw.de, Seiten 23 
bis 25. Vgl. Köhler/Marten, in: Marten/Quick/Ruhn-
ke, IFRS für den Mittelstand?, Düsseldorf 2005, Sei-
ten 12 bis 17. Vgl. Marten/Schlereth/Crampton/Köh-
ler, in: BB 2002, Seiten 2007 bis 2012. Vgl. Oehler, 
in: KoR 2006, Seiten 26 bis 27.
11) Vgl. Küting/Wirth/Dürr, in: WPg 2006, Seite 79. 
Vgl. Roth, in: FAZ 23. Januar 2006, Seite 20.
12) In den empirischen Umfragen (siehe Fn. 10) wird 
allerdings von einer Reihe Unternehmen eine Er-
leichterung der externen und internen Berichter-
stattung als Vorteil einer IFRS-Rechnungslegung 
angesehen. Vgl. zum Beispiel DIHK/PwC (Fn. 10), 
Seite 27, wonach 22 Prozent der befragten Unter-
nehmen dies als Vorteil der IFRS sehen.
13) Vgl. Köhler/Marten, in: Marten/Quick/Ruhnke  
(Fn. 10), Seiten 7 bis 8, zur unerwünschten Transpa-
renz gegenüber Wettbewerbern.
14) Für KMU steht die Fremdfinanzierung bei Banken 

im Vordergrund; vgl. Deutsche Bundesbank, Mo-
natsbericht Oktober 2003, Seiten 48 bis 49.
15) Vgl. zum Beispiel Roller, in: BöZ 31. Dezember 
2004, Seite 43, oder o.V., in: FAZ 23. Januar 2006, 
Seite 11.
16) Vgl. jedoch Wulf/Klein/Azaiz, in: DStR 2005, Seite 
262, zur Aussage, dass die Art der Bilanzierung teil-
weise direkt als Kriterium für die Ratingeinstufung 
verwendet wird.
17) So erfolgt zum Beispiel in einem IFRS-Abschluss 
eine andere Erfolgsspaltung als in einem HGB-Ab-
schluss; vgl. Coenenberg/Deffner/Schultze, in: KoR 
2005, Seiten 435 bis 443
18) Vgl. Bantleon/Schorr, Kapitaldienstfähigkeit, 
Wiesbaden 2004, Seite 5.
19) Vgl. Deutsche Bundesbank (Fn. 14), Seiten 48 bis 
49.
20) Vgl. zu den umfangreichen Ermessensspielräu-
men der IFRS zum Beispiel Engel-Ciric, in: DStR 
2002, Seiten 780 bis 784.
21) Vgl. Oehler, in: DB 2006, Seite 116.
22) Vgl. Moody´s, Special Comment October 2004, 
The Impact of International Financial Reporting 
Standards („IFRS”, formerly known as IAS) on the 
Credit Ratings of European Corporates, erhältlich 
unter www.moodys.de, Seiten 10 bis 11. Vgl. Becker, 
in: BöZ 31. Dezember 2004, Seite 49.
23) Vgl. Ballwieser, in: Marten/Quick/Ruhnke (Fn. 10), 
Seite 43. Vgl. Oehler (Fn. 22), Seiten 116 bis 117. 
24) Vgl. Holtmann, in: ZfgK 2006, Seiten 710 bis 711.
25) In dieser Weise hat sich jedoch die Ratingagentur 
Moody´s geäußert; vgl. ratingaktuell vom 3. No-
vember 2004, erhältlich im Internet unter www.ra-
tingaktuell-news.de.
26) Hierbei ist derzeit auch zu berücksichtigen, dass 
das notwendige Know-How über IFRS bei Kreditins-
tituten noch nicht umfassend vorhanden ist (vgl. 
Oehler (Fn.22), Seite 118). Deshalb ist es auch denk-
bar, dass die Finanziers versuchen, dies bei IFRS- 
Bilanzierern durch höhere Anforderungen an die 
Jahresabschlussprüfung zur Qualitätssicherung der 
Rechnungslegung zu kompensieren, mit der Folge 
zunehmender Kosten für KMU.
27) Zur Bedeutung der Eigenkapitalquote für die Bo-
nitätsbeurteilung vgl. Eckes/Walter, in: DStR 2003, 
Seite 520. Vgl. Deutsche Bundesbank (Fn. 14), Seiten 
48 bis 49, und Creditreform, Insolvenzen, Neugrün-
dungen, Löschungen, Jahr 2005, erhältlich im Inter-
net unter www.creditreform.de, Seite 20, zur niedri-
gen Eigenkapitalquote bei KMU.
28) Vgl. Jebens, in: DB 2003, Seiten 2345 bis 2350, 
sowie Wadewitz, in: BöZ 31. Dezember 2004, Seite 
41, zu einer Darstellung der möglichen Eigenkapi-
talmehrungen und -minderungen bei Bilanzierung 
nach IFRS. Vgl. Küting, in: FAZ 18. August 2003, Sei-
te 17, zu einem Praxisfall.
29) Vgl. Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht, Inter-
nationale Konvergenz der Kapitalmessung und Ei-
genkapitalanforderungen, Juni 2004, erhältlich im 
Internet unter www.bis.org, Tz 500-505. Demnach 
müssen regelmäßig die realisierten Ausfallraten mit 
den geschätzten Ausfallwahrscheinlichkeiten vergli-
chen werden.
30) Mit diesem Ergebnis korrespondiert, dass bisher 
kein empirischer Nachweis für die Senkung der Ei-
genkapitalkosten aufgrund der Umstellung der 
Rechnungslegung gelungen ist; für Fremdkapital-
kosten fehlt derzeit noch ein derartiger empirischer 
Beleg. Vgl. Ballwieser, in: Marten/Quick/Ruhnke  
(Fn. 10), Seiten 38 bis 43 und Kahle, in: WPg 2003, 
Seite 266. Vgl. auch Oehler (Fn. 22), Seite 115 bis 
119, zu einer empirischen Erhebung, welche bestä-
tigt, dass Banken keinen Druck auf die IFRS Umstel-
lung ausüben.
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